
 

 

 

Hausordnung 

1. Die Liegenschaft ist eine historische Anlage. Es ist verboten auf 
Mauern, Brüstungen oder Geländer zu steigen. Ebenso ist das 
Verlassen von Wegen gefährlich und daher verboten. Eltern haften für 
ihre Kinder. 

2. Für die gesamte Anlage besteht ein allgemeines Fahrverbot. In der 
Burg dürfen keine Fahrzeuge geparkt werden. Ausnahmen erteilt nur 

die Burgverwaltung. 

3. Die Anlage wird am Abend abgesperrt. Sie kann nur zu den 
angeschlagenen Öffnungszeiten und mit gültigen Eintrittskarten 
betreten werden. Ein unbefugtes Eindringen in die Anlage stellt eine 
Besitzstörung dar. 

4. Jeder sonstige Aufenthalt im Bereich der Anlage außerhalb der 
Öffnungszeiten (Arbeiten, alle Veranstaltungen etc.) ist dem 
Burgverwalter rechtzeitig zu melden und dessen Genehmigung 
einzuholen.  

5. Für gegen Unterschrift übernommene Schlüssel der 
Zentralsperranlage trägt der Übernehmer die volle Verantwortung. 
Diese Schlüssel dürfen auf keinen Fall an Dritte weitergegeben und 
müssen nach Beendigung der Tätigkeit in der Burg unverzüglich an 
den Ausgeber zurückgegeben werden. Bei Verlust eines Schlüssels 
wird der betroffene Teil der Sperranlage auf Kosten des Entlehners 
ausgetauscht. 

6. Jede Beschädigung des Burgeigentums ist dem Burgverwalter zu 
melden. 

7. Der erhöhten Brandgefahr auf der Anlage ist besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden! Im gesamten Burgareal ist das 
Abbrennen von Feuern und das Hantieren mit offenem Feuer 
feuerpolizeilich verboten. Die Mitnahme und Verwendung von 
Feuerwerkskörpern, bengalischen Feuern sowie Brandsätzen ist 
untersagt. In allen Innenräumen besteht grundsätzlich ein generelles 
Rauchverbot. Im Außenbereich ist das Rauchen gestattet, es sind 
dafür vorgesehene Aschenbecher zu verwenden. 
 



 

 
 
 
 
 

8. Das Starten oder das Überfliegen der Liegenschaft mit Drohnen ist 
ausdrücklich verboten. 

9. Jegliche Aufnahme und Vervielfältigung von Fotos im Areal, welche 
über die private Nutzung hinausgeht, ist verboten. Für kommerzielle 
Foto- oder Filmaufnahme wenden sie sich an die Burgverwaltung. 

10. Das Areal sowie Teilbereiche der Innenräume werden Videoüberwacht. 
Die Aufnahmen dienen ausschließlich dem vorbeugenden Schutz von 
Personen und Sachen. 

11. Es wird keine Rückerstattung des Eintrittspreises gewährt, wenn Teile 
der Anlage durch Veranstaltungen, Baumaßnahmen, 
Sicherheitsgründen oder sonstigen Gründen nicht zugänglich sind. 

12. In den Ausstellungsräumen ist die Mitnahme von Tieren verboten. In 
Aufzügen müssen Hunde einen Beißkorb tragen. 

13. In den Wintermonaten muss der Jahreszeit angepasst, 
entsprechendes Schuhwerk getragen werden. Es darf nur auf 
geräumten und gestreuten Wegen gegangen werden. Achten Sie in 
dieser Zeit besonders auf Beeinträchtigung im Bereich der Fußwege 
durch Eis und Schnee. 

14. Werfen Sie keine Gegenstände von den Aussichtstürmen und 
Aussichtspunkten. Durch herabfallende Gegenstände kann Leben 
gefährdet werden. Entsorgen Sie Ihren Abfall in die dafür 
vorgesehenen Behälter. 

15. Abgesperrte Bereiche dürfen nicht betreten werden. 

16. Den Anweisungen der Burgverwaltung sowie des Ordnerdienstes ist 
Folge zu leisten. 

 


